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Einleitung

Mit der Abkehr der deutschen Politik von der Atomenergie als fundamen-
taler Quelle der inländischen Energieerzeugung wurde in Deutschland das 
Zeitalter der erneuerbaren Energien eingeläutet. Sie sollen bis zum Jahr 2050 
gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 EEG1 80 % des Bruttostromverbrauchs abdecken 
und so nicht nur die Lücke, die die weichende Kernenergie hinterlässt, aus-
füllen, sondern auch die fossilen Energieträger weitestgehend ersetzen. Die 
erneuerbaren Energien leisten schon derzeit mit ca. 31 % der Bruttostrom
erzeugung einen gewichtigen Beitrag zu diesem Ziel.2 Innerhalb der erneuer-
baren Energien kommt der Windenergie mit einem Anteil von ca. 49,8 % an 
der Stromerzeugung eine bedeutende Rolle zu. Ein Blick auf diese Zahlen 
macht deutlich, dass sich die Nutzung der Windenergie fest in den Energie-
mix der erneuerbaren Energien integriert hat. So drehten sich zum Ende des 
Jahres 2017 ca. 28.000 WEA auf dem deutschen Festland mit einer elektri-
schen Gesamtleistung von ca. 50.469 MW3 und ca. 968 WEA4 vor den deut-
schen Küsten mit einer Gesamtleistung von ca. 5.407 MW5.

Neue Technologien, die v. a. durch eine immer größere Bauweise geprägt 
sind, ermöglichen es, auch in windärmeren Gebieten lukrativ die Windkraft 
zur Energiegewinnung zu nutzen und Offshore-WEA in immer größerer Ent-
fernung zum Festland zu betreiben. So ist der Bau von WEA mit einer Na-
benhöhe6 von 120 m nicht mehr die Ausnahme, sondern vielmehr die Regel. 
Selbst Anlagen mit einer Nabenhöhe von bis zu 160 m und einem Rotor-
durchmesser von bis zu 140 m sind derzeit schon auf deutschem Boden in
stalliert.7 Aufgrund der begrenzten Installationsfläche auf dem Festland hat 
sich zudem das sogenannte Repowering in der Branche etabliert. Bei diesem 
wird eine Leistungsoptimierung dadurch erreicht, dass alte Anlagen oder 
Anlagenteile durch neue und leistungsstärkere WEA bzw. Bauteile ersetzt 

1  Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien v. 21.07.2014, BGBl. I S. 1066.
2  BMWi, Erneuerbare Energien in Zahlen, S. 39.
3  UBA, Erneuerbare Energien in Deutschland, S. 9.
4  UBA, Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger, S. 49 (Stand: Ende 2016).
5  UBA, Erneuerbare Energien in Deutschland, S. 10.
6  Die Nabenhöhe bezeichnet die Höhe der Anlagen gemessen vom Fundament bis 

zur Mitte der Aufhängung der Rotorblätter.
7  Siehe nur die E-141 EP4 WEA der Firma Enercon mit einer Turmhöhe von 

159 m, Enercon GmbH, Windblatt 02/2017, 17.
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werden. Auch ein Blick auf die Offshore-Windenergieindustrie lässt erken-
nen, dass die Branche weiterhin am Wachsen ist. Derzeit sind schon über 
10 Windparks in der Nordsee und 2 Windparks in der Ostsee in Betrieb und 
an das Netz angeschlossen. Gleichzeitig befinden sich nochmal genauso viele 
Windparks in der Konstruktionsphase bzw. warten auf den Netzanschluss. 
Von den um die 40 genehmigten Offshore-Windparks Deutschlands ist der 
Großteil in der deutschen Nordsee gelegen, wohingegen lediglich 4 Wind-
parks in der deutschen Ostsee angesiedelt sind. Dutzende weitere Anlagen 
befinden sich derzeit in der Planungs- bzw. Finanzierungsphase. Die Ausbau-
phase ist damit noch lange nicht beendet. Vielmehr ist in der Nordsee ein 
Ausbau bis hin zur Doggerbank in 200 km Entfernung zum deutschen Fest-
land in Planung.

Im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken, die mithilfe fossiler Ener-
gieträger oder der Nuklearenergie Elektrizität erzeugen, geht von WEA ein 
etwas anders gelagertes Risiko im Hinblick auf die Beeinträchtigung von 
Rechten und Rechtsgütern Dritter aus. Das Schädigungspotential von kon-
ventionellen Kraftwerken ist v. a. in dem Ausmaß eines Schadens und der 
Reichweite schädlicher Emissionen begründet. Dementgegen ist die Reich-
weite und das Ausmaß schädlicher Einwirkungen, die von WEA auf ihr 
Umfeld ausgehen, vergleichsweise gering. Durch das fortwährende Zusam-
menrücken von menschlichem Lebensraum und den Betriebsstätten von 
WEA wird diese Gefahrenlage allerdings relativiert. So existieren keine an-
derweitigen Kraftwerke, die in vergleichbarer Weise wie WEA in den gesell-
schaftlichen Lebensraum und in die Natur integriert sind. Daraus erwächst 
nicht nur eine besondere Gefahrenlage im Hinblick auf störungsbedingte 
Einwirkungen, sondern auch eine intensivere Belastung durch Einwirkungen, 
die in dem störungsfreien Normalbetrieb von WEA angelegt sind. Haftungs-
rechtlich problematisch sind so z. B. Beeinträchtigungen durch Geräusche, 
Schattenwurf, herabfallende Anlagenteile und abgeworfenes Eis, elektrische 
Rückwirkungen im Einspeisungsnetz und die Hindernisbildung für den 
Schiffsverkehr.

Eine Auseinandersetzung mit den haftungsrechtlichen Aspekten, die aus 
dem Betrieb von WEA erwachsen, hat in Rechtsprechung und Schrifttum 
trotz der zunehmenden Anlagenzahl und gesellschaftlichen Relevanz von 
WEA bisher nur stellenweise stattgefunden. Die Materie ist dabei in mehrer-
lei Hinsicht komplex. Ein grundlegendes Problem ergibt sich schon daraus, 
dass hinsichtlich bestimmter Einwirkungen keine hinreichenden Erfahrungs-
werte vorliegen. Aber auch die rechtliche Beurteilung der verschiedenen mit 
dem WEA-Betrieb typischerweise zusammenhängenden Haftungsszenarien 
gestaltet sich schwierig. So ist nicht nur die Anwendbarkeit einzelner Nor-
men des Haftungsrechts auf diese Schadenszenarien unklar, sondern ist für 
die Beantwortung dieser Frage regelmäßig die Klärung vorgelagerter Pro
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bleme im Zusammenhang mit WEA wie die Bestimmung des auf Offshore-
WEA anzuwendenden Haftungsregimes notwendig. Eine innerhalb der ver-
schiedenen Haftungsszenarien konstante Schwierigkeit ergibt sich zudem 
daraus, dass an Windparkprojekten eine Vielzahl an Personen mitwirken und 
so der Kreis potentiell haftender Personen stets einer genauen Differenzie-
rung bedarf. Die sich aus den verschiedenen Schadenskonstellationen in der 
Betriebsphase von WEA ergebenden Problemstellungen im Hinblick auf die 
haftungsrechtliche Beurteilung gilt es herauszuarbeiten und Lösungswege zu 
entwickeln. Durch eine erstmalige umfangreiche Aufbereitung der Materie 
soll ein Fundament für die Behandlung zukünftiger Haftungsfälle und für die 
bessere Einschätzung des Betriebsrisikos geschaffen werden. Dies macht es 
auch erforderlich, das versicherungsrechtliche Gewand, das mit den Haf-
tungsfragen korrespondiert, zu beleuchten. Nur aus der Betrachtung der be-
stehenden Haftungsrisiken und deren Deckung durch entsprechende Haft-
pflichtversicherungen ergibt sich ein vollständiges Bild der tatsächlich beste-
henden Haftungsrisiken beim Betrieb von WEA.

Die Untersuchung der Haftungsrisiken beim Betrieb von auf dem Festland 
und auf See installierten WEA macht es notwendig, vorerst das auf die Haf-
tungsfälle im Zusammenhang mit Offshore-WEA anzuwendende Recht 
(1. Kapitel) und die Eigentumsverhältnisse an WEA (2. Kapitel), die häufig 
auf fremdem Grund und Boden installiert werden, zu bestimmen. Erst da-
nach ist es möglich, die verschiedenen Schadenskonstellationen im Hinblick 
auf ihre haftungsrechtliche Relevanz und Besonderheiten hin zu beleuchten 
(3. Kapitel). Auf dieser Grundlage lassen sich die Besonderheiten eines Haft-
pflichtversicherungsschutzes untersuchen (4. Kapitel).




